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Text 

§ 48g. (1) Das Recht gemäß Art. 16 DSGVO und die Pflicht gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. d DSGVO 
besteht hinsichtlich einer Berichtigung, Aktualisierung oder Vervollständigung von personenbezogenen 
Daten, die in einem Bescheid, einem Beschluss, einem Erkenntnis oder in einer Selbstberechnung 
enthalten sind, nur insoweit, als dies in diesem Bundesgesetz oder anderen Abgabenvorschriften 
vorgesehen ist. Eine allfällige Berichtigung, Aktualisierung oder Vervollständigung hat nach Maßgabe 
dieses Bundesgesetzes oder anderer Abgabenvorschriften zu erfolgen. 

(2) In den nicht von Abs. 1 erfassten Fällen hat eine Berichtigung, Aktualisierung oder 
Vervollständigung mittels eines ergänzenden Vermerks zu erfolgen, soweit eine nachträgliche Änderung 
mit dem Dokumentationszweck unvereinbar ist und in diesem Bundesgesetz oder sonstigen 
Abgabenvorschriften nicht anderes bestimmt ist. Ist die Berichtigung, Aktualisierung oder 
Vervollständigung nicht möglich, ist dies zu vermerken. 

(3) Wird die Richtigkeit personenbezogener Daten bestritten und lässt sich bei der Überprüfung der 
Richtigkeit durch die Abgabenbehörde weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit der 
personenbezogenen Daten feststellen, besteht ab diesem Zeitpunkt für die betroffene Person kein Recht 
mehr auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
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